
 
Hiermit beantrage ich den Beitritt zur DLRG OG Michelstadt-Erbach e.V. als Gliederung der 
Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. und erkenne die Satzung der DLRG 
Ortsgruppe Michelstadt-Erbach e.V. an. (Auszug: siehe Rückseite) 

Name ……………………………………………………………………… 

Vorname ……………………………………………………………………… 

Geschlecht m  w  Geburtsdatum _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

Straße + Nr. ……………………………………………………………………… 

PLZ  …………………… Ort:..………………………………………. 

Telefon ……………………………………………………………………… 

E-Mail ……………………………………………………………………… 

 
Die Gebühren der Familienmitgliedschaft gelten nur für Eltern und ihre Kinder unter 18 Jahren, also entweder zwei 
Elternteile und mindestens ein Kind oder ein Elternteil und mindestens zwei Kinder. Kinder, die im laufenden Jahr 18 
Jahre alt werden, werden ab dem Folgejahr automatisch in eine Einzelmitgliedschaft überführt. 

 
Vorname Name Geburtsdatum Geschlecht 

2. ……………………………….…………………… ……………………………….…………………… _ _ . _ _ . _ _ _ _ m  w 

3. ……………………………….…………………… ……………………………….…………………… _ _ . _ _ . _ _ _ _ m  w 

4. ……………………………….…………………… ……………………………….…………………… _ _ . _ _ . _ _ _ _ m  w 

5. ……………………………….…………………… ……………………………….…………………… _ _ . _ _ . _ _ _ _ m  w 
 

Ich bin bereit zusätzlich _______ € jährlich zum Beitrag zu zahlen. 

 
 

 
 

Ort und Datum Unterschrift (bei Minderjährigen, die 
Erziehungsberechtigten 

 

  

 

DLRG Michelstadt-Erbach e.V., Bgm.-Adam-Wöber-Straße 22, 64720 Michelstadt 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE5622200000730729 

Mandatsreferenz: (wird durch Gliederung nachgetragen) 

Datum der Abbuchung:  Jährlich zum 01. Februar. Bei Sonn- oder Feiertag folgender Werktag 

SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die DLRG Ortsgruppe Michelstadt-Erbach e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DLRG Ortsgruppe Michelstadt-Erbach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Vorname und Name (Kontoinhaber)  
  
Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort 

D E                                         
 

IBAN  

                      
 

 

BIC  
  
Datum und Ort Unterschrift 

 

  

  

  

  

  

Jahresbeiträge: Stand Nov. 2025 

 Erwachsene: 30 Euro 

 Jugendliche bis 17 Jahre: 24 Euro 

 Familien: 48 Euro 

Der Beitrag kann als Spende bei der 

Steuererklärung angegeben werden.  

Die DLRG OG Michelstadt-Erbach e.V. ist ein 

anerkannter ehrenamtlicher Verein. 

(Stand. 06.05.2025) 

 

Beitrittsantrag – DLRG OG Michelstadt-Erbach e.V. 

Wird von Gliederung ausgefüllt 

Mitglieds-Nr.:  

Eintrittsdatum: 

Mandatsreferenznummer: 



Auszug aus der Satzung der DLRG Michelstadt-Erbach e.V. 
 

 
Präambel 

 
Die DLRG bildet durch ihre Mitglieder und 
Gliederungen die größte, freiwillige und führende  
Wasserrettungsorganisation Deutschlands und der 
Welt.  
In ihr finden alle Mitglieder und Gliederungen eine 
ehrenamtlich und humanitär wirkende 
Gesellschaft zur  
Verhinderung von Ertrinkungsfällen vor.  
Alle Gliederungen, die den Namen der DLRG 
führen, erkennen den bindenden Charakter dieser 
Gesellschaft  
an und verpflichten sich, ihr ganzes Tun und 
Handeln an dieser Satzung und am Leitbild der 
DLRG  
auszurichten.  
Gegenseitiges Vertrauen, Glaubwürdigkeit, 
gemeinschaftliches Handeln sowie die 
Übereinstimmung von  
Wort und Tat bilden die Grundlage des 
verbandlichen Umgangs. Sie begründen die 
menschliche Qualität der  
Mitglieder und die Stärke der DLRG.  
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei 
Personenbezeichnungen und personenbezogenen  
Hauptwörtern in dieser Satzung die männliche 
Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im 
Sinne  
der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle 
Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur 
redaktionelle  

Gründe und beinhaltet keine Wertung.  
 
I. NAME / SITZ / ZWECK / 
GESCHÄFTSJAHR 

 
§ 1 

NAME / SITZ 
1.  Die Ortsgruppe Michelstadt-Erbach e.V. der 
Deutschen Lebens- Rettungs- Gesellschaft 
(nachfolgend Ortsgruppe genannt) ist eine 
Gliederung des in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Darmstadt eingetragenen DLRG 
Kreisverbandes Odenwald, der wiederum eine 
Gliederung des Landesverbandes Hessen 
(nachstehend Landesverband genannt), der 
wiederum eine Gliederung der am 19. Oktober 
1913 gegründeten und in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg eingetragenen 
Deutschen Lebens- Rettungs- Gesellschaft 
(nachstehend DLRG genannt) ist. 
 

Die Ortsgruppe führt den Namen: 
 

" Deutsche Lebens - Rettungs – Gesellschaft 
Landesverband Hessen 
Kreisverband Odenwald 

Ortsgruppe Michelstadt-Erbach e.V.“ 
Abgekürzt: „DLRG OG Michelstadt-Erbach e.V.“ 
 
 

§ 2 
ZWECK 

1 Die vordringliche Aufgabe ist die 
Schaffung und Förderung aller Einrichtungen und 
Maßnahmen,  
die der Bekämpfung des Ertrinkungstodes dienen 
(Förderung der Rettung aus Lebensgefahr). 

 

§ 2 
ZWECK 

2  Zu den Kernaufgaben nach 
Absatz 1 gehören insbesondere:  
a) frühzeitige und fortgesetzte Information 
über Gefahren im und am Wasser sowie 
über sicherheitsbewusstes Verhalten,  
b) Ausbildung im Schwimmen und in der 
Selbstrettung,  
c) Ausbildung im Rettungsschwimmen,  
d) Weiterqualifizierung von 
Rettungsschwimmern für Ausbildung  
und Einsatz,  
e) Organisation und Durchführung eines 
flächendeckenden Wasserrettungsdienstes 
im Rahmen und als Teil der allgemeinen 
Gefahrenabwehr von Bund, Ländern und  
Gemeinden. 
3  Eine weitere, bedeutende 
Aufgabe der DLRG ist die Jugendarbeit und 
die Nachwuchsförderung. 
4  Zu den Aufgaben gehören auch 
die  
a) Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe und 
im Sanitätswesen sowie eine Übernahme  
sanitätsdienstlicher Aufgaben,  
b) Unterstützung und Gestaltung 
freizeitbezogener Maßnahmen am, im und 
auf dem Wasser,  
c) Durchführung rettungssportlicher 
Übungen und Wettkämpfe,  
d) Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher 
Mitarbeiter, insbesondere auch in den 
Bereichen Führung, Organisation und 
Verwaltung,  
e) Zusammenarbeit mit Behörden, 
Organisationen und Institutionen.  
5 Die DLRG vertritt die Grundsätze 
religiöser und weltanschaulicher Toleranz 
sowie der Überparteilichkeit. Die DLRG tritt 
rassistischen, verfassungs- und 
Fremdenfeindlichen Bestrebungen 
entschieden entgegen. 
6 Die DLRG achtet bei Ihrer 
Aufgabenerfüllung auf einen sorgsamen 
und nachhaltigen Umgang mit  
Natur und Umwelt 

 
§ 3 

GEMEINNÜTZIGKEIT / 
MITTELVERWENDUNG 

Die Ortsgruppe ist eine gemeinnützige, 
selbstständige Organisation und arbeitet 
grundsätzlich  
ehrenamtlich mit freiwilligen Helfern. Er 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige  
Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Er ist  
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
2 Die Mittel der DLRG dürfen nur für 
satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder  
der DLRG erhalten in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins.  
Diese darf niemand durch Ausgaben, die 
dem Zweck der DLRG fremd sind, 
begünstigen oder  
unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
gewähren.  

§ 4 
MITGLIEDSCHAFT 

Mitglieder der Ortsgruppe können natürliche und 
juristische Personen des Privatrechts und des  
öffentlichen Rechts werden. Sie erkennen durch ihre 
Eintrittserklärung die Satzungen und Ordnungen der 
DLRG an und übernehmen alle sich hieraus 
ergebenden Rechte und Pflichten.  
2 Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet 
der Vorstand. Mit der Mitgliedschaft in der  
Ortsgruppe erwirbt das Mitglied zugleich die 
Mitgliedschaft in den übergeordneten  
Gliederungen (Kreisverband, Landesverband und 
Bundesverband).  
3 Mitglieder üben ihre Rechte und Pflichten in der 
Ortsgruppe aus und werden in den  
übergeordneten Gliederungen durch die gewählten 
Delegierten vertreten. Die Amtszeit der Delegierten 
endet mit der der Annahme der Wahl der Delegierten 
für die nächstfolgende ordentliche 
Mitgliederversammlung. Die Zahl der Delegierten 
richtet sich nach der Zahl der Mitglieder, für die für 
das Vorjahr Beitragsanteile abgeführt wurden. 
4 Die Ausübung der Mitgliederrechte in allen Organen 
ist davon abhängig, dass die fälligen Beiträge bezahlt 
sind und entgegenstehende Entscheidungen des 
Schiedsgerichts nicht vorliegen.  
5 Das Stimmrecht kann nur persönlich und erst nach 
Vollendung des 16. Lebensjahres ausgeübt  
werden. Das passive Wahlrecht gilt mit dem Eintritt 
der Volljährigkeit. Wahlfunktionen in den  
Organen der DLRG oder ihrer Gliederungen können 
nur Mitglieder ausüben. Das aktive und  
passive Wahlrecht der DLRG-Jugend regelt die 
Jugendordnung. 
6 Die Mitgliedschaft in allen Gliederungsebenen der 
DLRG endet durch Tod, Austritt, Streichung,  
persönlichen Ausschluss oder Ausschluss der örtlichen 
Gliederung. Die Austrittserklärung eines Mitglieds 
muss in Textform mindestens einen Monat vor Ablauf  
des Geschäftsjahres der Ortsgruppe zugegangen sein. 
Der Austritt wird zum Ende des Geschäftsjahres 
wirksam. Die Streichung als Mitglied kann bei 
Rückstand eines Jahresbeitrages erfolgen, wenn der  
Rückstand mindestens einmal unter Fristsetzung 
erfolglos angemahnt wurde. Auf Antrag kann  
die Mitgliedschaft nach Zahlung der rückständigen 
Beiträge fortgeführt werden.  
Der Ausschluss eines Mitglieds kann zudem erfolgen, 
wenn dieses aufgrund seiner Handlungen  
in einem oder für einen Personenzusammenschluss,  
….. 
7 Die Mitglieder haben den durch die 
Mitgliederversammlung für den Ortsgruppe 
festgelegten Jahresbeitrag zu leisten, der die 
entsprechenden Anteile für die übergeordneten 
Gliederungen enthält. Beim Ausscheiden eines 
Mitgliedes erlischt seine Beitragspflicht mit Ablauf des  
Geschäftsjahres, in dem die Beendigung der 
Mitgliedschaft rechtswirksam wird.  
8 Ehrenmitglieder der Ortsgruppe können von der 
Beitragspflicht befreit werden. Die Verpflichtung zur 
Abführung der Beitragsanteile an die übergeordneten 
Gliederungen wird dadurch nicht berührt.  
9 Endet die Mitgliedschaft, ist das im Besitz des 
Mitglieds befindliche DLRG-Eigentum  
zurückzugeben. Scheidet ein Mitglied aus einer 
Funktion aus, hat es die entsprechenden  
Unterlagen unverzüglich an die Ortsgruppe 
abzugeben. Für Schäden aus verspäteter Rückgabe 
haftet das Mitglied ebenso wie für die Folgen  
eigenmächtigen Handelns, durch das die DLRG im 
Übrigen nicht verpflichtet wird.  
 

Vollständige und aktuelle Satzung unter http://michelstadt.dlrg.de oder per Anfrage beim Vorstand 

http://michelstadt.dlrg.de/

